
Förderverein e.V. 
„Kulturmeile Geyer-Tannenberg“ 

 
Beitragsordnung 

 
1. Für die Mitgliedschaft im Verein wird für das Geschäftsjahr ein Beitrag von  

 
20 Euro (5 Euro/Quartal) 

 
für alle ordentlichen Mitglieder erhoben. Bei Eintritt in den Verein im laufenden Geschäftsjahr wird der 
Quartalsbeitrag von 5 Euro für das laufende Quartal entrichtet. 
 
2. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. 
 
3. Eine Ermäßigung des Beitrages kann auf Antrag erfolgen: 
 

Ehepaare:    30 Euro (7,50 Euro/ Quartal) 
Familien:    35 Euro (8,75 Euro/ Quartal) 
Schüler/Studenten/Arbeitslose/GWDL/ 
ZDL/FSL/Behinderte/EU u. BU Rentner 12 Euro (3 Euro/ Quartal) 

 
4. Bei Ausscheiden aus dem Verein erfolgt keine Rückzahlung der Mitgliedsbeiträge. 
 
5. Die Einzahlung erfolgt jährlich durch die Mitglieder bis zum 31. März des Kalenderjahres auf  
 
             das 
 

Konto:  3318006652   BLZ: 87054000 
 
bei der: Erzgebirgssparkasse 

 
mit Angabe des Namens  und des Zahlungsgrundes (Mitgliedsbeitrag).  
 
6. Zusätzliche Geldzuwendungen der Vereinsmitglieder an den Verein gelten als Spende und 
können mit Angabe des Namens und des Zahlungsgrundes ( Spende) auf oben genanntes Konto 
eingezahlt werden. Auf Wunsch erhält das Mitglied eine Spendenbescheinigung 
7.          Für Sachspenden ist  bei Ausstellung einer Spendenbescheinigung die Vorlage des  
Kaufbeleges bzw. Quittung erforderlich. 
8       Eingezahlte Gelder von Förder- und Ehrenmitglieder sind Spenden.  Auf Wunsch erhält das 
Mitglied eine Spendenbescheinigung. 
 
9.    Mitgliedsbeiträge und Spenden dürfen nur für die in der Satzung benannten Zwecke verwendet  

werden.  
10. Zu der jährlichen Mitgliederversammlung legt der Schatzmeister Rechenschaft über die 

Verwendung ab.  
11. Die Beitragsordnung wird durch die Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit 
bestätigt und behält ihre Gültigkeit bis zur Auflösung des Vereins. Änderungen in der Beitragsordnung 
können nur in der ordentlichen Mitgliederversammlung beantragt und durch einfache Stimmen-
mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 
 
 
 
 
 
geändert zur Mitgliederversammlung 
am 23.04.2010 


